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Gemeindeverwaltung Arnsdorf         Arnsdorf,  29. April 2010 
 
 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Arnsdorf 

 
 
 
In der 8. nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 15. März 2010  wurde folgender  
Beschluss gefasst: 
 
Beschl.-Nr. 41/9/10 
Der unbefristeten Niederschlagung von Erschließungskosten in Höhe von 33.455,89 € 
wird zugestimmt. Es wird unbefristet von der Weiterverfolgung des Anspruchs abgesehen, 
ohne auf den Anspruch zu verzichten. 
 
In der 9. öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26. April 2010 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:  
 
Beschl.-Nr. 42/9/10 
Der Gemeinderat beschließt die Bildung nachfolgender Haushaltseinnahmereste und 
Haushaltsausgabereste in der Jahresrechnung 2009:  
 
Haushaltseinnahmereste 
Vermögenshaushalt 
- HH-Stelle 2.1312.361000-009 FFW Arnsdorf         5.000,00 € 
     Zuweisung Erstausstattung 
     (Fördermittel) 
 
- HH-Stelle 2.6150.361000-002 Sanierung Grundschule      61.883,00 € 
     Zuweisungen 
     (Fördermittel) 
 
- HH-Stelle 2.8811.361000-310 Dorfgemeinschaftshaus       40.000,00 €  
     Fischbach, Zuwendung    
 
Haushaltsausgabereste 
Vermögenshaushalt 
- HH-Stelle 2.1312.935000-009 FFW Arnsdorf        10.000,00 € 
     Erstausstattung neuer Räume 
 
- HH-Stelle 2.6150.940000-002 Sanierung Grundschule  1.113.916,79 € 
     Bauausgaben 
      
- HH-Stelle 2.6300.986000-400 Beitrag ALE           5.000,00 € 
     Vorhaben TG Wallroda 
 
- HH-Stelle 2.7710.935000-006 Erstausstattung neuer Räume        8.477,95 € 
     Bauhof 
 
- HH-Stelle 2.8811.940000-310 Dorfgemeinschaftshaus        75.613,50 €  
     Fischbach, Bauausgaben    
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Beschl.-Nr. 43/9/10 
Dem Verkauf des Miteigentumsanteil von 22/1000 aus dem Flurstück 282/18 der Gemarkung 
Arnsdorf verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 51 
bezeichnete Wohnung in der Fr.-Wolf-Straße 3 und dem dazugehörigen Keller Nr. 51 an 
Herrn Olf Herzig und Frau Andrea Herzig zu einem Kaufpreis von 43.712,50 € wird 
zugestimmt. Gleichzeitig wird eine Grundschuldbestellung in Höhe des Kaufpreises 
genehmigt. 
 
Beschl.-Nr. 44/9/10 
Der Gemeinderat stellt das Ausscheiden von Frau Kerstin Schirrmann aus dem Gemeinderat 
Arnsdorf entsprchend § 34 Abs. 2 SächsGemO fest. Die Begründung zur Beendigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit wird anerkannt. 
Dieser Beschluss wurde abgelehnt. 
 
Beschl.-Nr. 45/9/10 
Der Gemeinderat stellt das Ausscheiden von Herrn Enrico Baum aus dem Gemeinderat 
Arnsdorf entsprechend § 34 Abs. 1 SächsGemO aufgrund des Verlustes der Wählbarkeit  
( § 31 SächsGemO) fest. 
 
Beschl.-Nr. 46/9/10 
Der Gemeinderat Arnsdorf stellt fest, dass Herr Ronny Otte für die ehrenamtliche Tätigkeit 
als Gemeinderat Ablehnungsgründe geltend gemacht hat und bestätigt das Vorliegen  
wichtiger Gründe nach § 18 Abs. 1 Nr. 4 SächsGemO. Als nächste Ersatzperson der  
Fraktion der FDP rückt Herr Nico Manns entsprechend § 34 Abs. 2 SächsGemO nach.  
Es liegen keine Hinderungsgründe nach § 32 Abs. 1 SächsGemO vor.  
 
Beschl.-Nr. 47/9/10 
Der Gemeinderat beschließt den 1. Nachtrag zum Los 1 –Tiefbauleistungen – für das  
Vorhaben „Umbau und Sanierung Grundschule Arnsdorf“. Die Bruttobausumme beträgt 
1.368,80 Euro.  
 
Beschl.-Nr. 48/9/10 
Der Gemeinderat beschließt den 1. und 2. Nachtrag zum Los 3 – Abbruch-, 
Mauerwerksarbeiten – der Firma Bertram GmbH für das Vorhaben „Umbau und Sanierung 
Grundschule Arnsdorf“.  
Die Bruttobausumme des 1. Nachtrages beträgt 1.853,44 Euro. 
Die Bruttobausumme des 2. Nachtrages beträgt 6.270,32 Euro. 
 
Beschl.-Nr. 49/9/10 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistungen für das Vorhaben „Umbau und 
Sanierung Grundschule Arnsdorf“, Los 7 – Heizung/Sanitär an die Firma Hentschel 
Gebäudetechnik, Bachstraße 3, 01855 Sebnitz. 
Die Bruttobausumme beträgt einschl. Nebenangebot 3 und ohne Wartungskosten 
275.639,06 EURO. 
 
Beschl.-Nr. 50/9/10 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistungen für das Vorhaben „Umbau und 
Sanierung Grundschule Arnsdorf“, Los 8 – Lüftung an die Firma Hentschel Gebäudetechnik, 
Bachstraße 3, 01855 Sebnitz. 
Die Bruttobausumme beträgt ohne Wartungskosten 143.545,27 EURO. 
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Beschl.-Nr. 51/9/10 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistungen für das Vorhaben „Umbau und 
Sanierung Grundschule Arnsdorf“, Los 9 – Elektroinstallation an die Firma Elektroinstallation 
Werner Nitsche, Röderstraße 32, 01896 Ohorn. 
Die Bruttobausumme beträgt ohne Wartungskosten 200.736,30 EURO. 
 
Beschl.-Nr. 52/9/10 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistungen für das Vorhaben „Umbau und 
Sanierung Grundschule Arnsdorf“, Los 10 – Gebäudeautomation an die Firma Siemens AG, 
Industry Sector Building Technologies Division, Schützenstr. 4-10, 04103 Leipzig. 
Die Bruttobausumme beträgt ohne Wartungskosten 61.295,96 EURO. 
 
 
 
 
Martina Angermann 
Bürgermeisterin 
 


